
Die Rechtsgrundlage des 1SD

Durch die Zustimmung des IKRK, die Leitung und Verwaltung
des in Arolsen ansässigen Internationalen Suchdienstes zu
übernehmen , wird der Grundstein für die im Jahr 1955
zwischen den Alliierten Westmächten und der Bundes¬
republik Deutschland geschlossenen Bonner Verträge
gelegt.

Es wird ein internationaler Ausschuß gegründet , der die
Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Regierungen in
Fragen des ISD gewährleistet . Im Einvernehmen mit dem
IKRK stellt dieser Richtlinien für die Tätigkeit des ISD auf.

Die Verantwortung für die Leitung und Verwaltung des ISD
in Arolsen zum Zwecke der Fortführung der Arbeiten wird
dem IKRK übertragen . Dieses ernennt einen schweizerischen
Staatsangehörigen als Direktor , der nach den Weisungen
des IKRK handelt . Weisungen , die mit den Bestimmungen
der Vereinbarung und mit den vom IA/ISD im Einvernehmen
mit dem IKRK aufzustellenden Richtlinien in Einklang stehen.

Außerdem verpflichtet sich die Bundesrepublik Deutschland,
die finanziellen Mittel für die Fortführung der Arbeiten des
Internationalen Suchdienstes bereitzustellen.
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Bekanntmachungen
Auiwärtig « Amt

Bekanntmachung
über das Abkommen über die Errichtung eines Internationalen Ausschusses für den

Internationalen Suchdienst.

Vom10. Dezember1955.

Zwischenden Regierungender BundesrepublikDeutschland,
des KönigsreichsBelgien, der FranzösischenRepublik, des
StaatesIsrael, der ItalienischenRepublik, des Gro&herzogtums
Luxemburg, des Königreichsder Niederlande, des Vereinigten
Königreichsvon Großbritannienund Nordirland und der
.VereinigtenStaatenvon Amerikaist in Bonnam 6. Juni 1955

Bonn, den 10. Dezember1955.

ein AbkommenOberdie ErrichtungeinesInternationalenAus»
Schussesfür den InternationalenSuchdienstunterzeichnet
worden.

Das Abkommen, das am 5. Mal 1955ln Kraft getreten ist,
wird nachstehendnebst Anlage und dazugehörigenVer¬
einbarungenveröffentlicht.

Der Bundesministerdes Auswärtigen
In Vertretung
Hallstein

Bonn, den6. Juni 1955
SeinerExzellenz
demBotschafterderVereinigtenStaatenvonAmerika
HerrnDr. JamesB. Conant

Herr Botschafter,
Ich beehre Ihnen vorzuschlagen, daß die Regierungen

der BundesrepublikDeutschland, der FranzösischenRepublik,
des VereinigtenKönigreichsvon Großbritannienund Nord-
irland und der VereinigtenStaaten von Amerikaam Tage
des Inkrafttretensdes Vertrageszur Regelungaus Kriegund
BesatzungentstandenerFragen(in der gemäßListeIVzu dem
am 23. Oktober 1954in Paris UnterzeichnetenProtokollOber
die Beendigungdes Besatzungsregimesln der Bundesrepublik
DeutschlandgeändertenFassung) die Verantwortungfür die
Leitungand Verwaltungdes InternationalenSuchdienstesin
ArolsenzumZweckeder Fortführungder Arbeiten, die gegen¬
wärtig von diesem Suchdienst durchgeführtwerden, un¬
beschadetdes Eigentumsrechtesan den Archivenund Unter¬
lagen des InternationalenSuchdienstes, dem Internationalen
KomiteevomRotenKreuzfür die DauervonfünfJahren über¬
tragen und eine dementsprechendeVereinbarungmit der
genanntenOrganisationtreffen.

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandist bereit,
dem in der AnlagebeigefügtenAbkommenbeizutreten, durch
das ein InternationalerAusschußmit der Aufgabeeingesetzt
wird, die Zusammenarbeitzwischenden beteiligten Regie¬
rungenin Fragendes InternationalenSuchdiensteszu gewähr¬
leisten und Richtlinienfür die Arbeitendes Internationalen
Suchdienstesaufzusteilen.

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandwird dem
InternationalenKomiteevom RotenKreuzfür'die Dauervon
fünf Jahren jährlicheinen Betragzur Verfügungstellen, der
den erforderlichenAufwendungendes InternationalenSuch¬
dienstesentsprichtund nachobenhin durchden im Haushalts¬
plan des InternationalenSuchdienstesin Arolsen für das
Rechnungsjahr1954/55veranschlagtenBetragbeqrenzt wird.
Sollten aber durch unvorhergeseheneEreignisse Aufwen¬
dungenentstehen, die nichtdurchden vorstehendgenannten
Betragoder durchEinsparungenan anderer Stelle des Haus¬
halts desInternationalenSuchdienstesgedecktwerdenkönnen,

ohne daß die wirksameFortführungder dem Internationalen
SuchdienstobliegendenAufgabenin Frage gestellt wird, so
werdendie Regierungender BundesrepublikDeutschland, der
FranzösischenRepublik, des Vereinigten Königreichsvon
Großbritannienund Nordirlandund der VereinigtenStaaten
von Amerikaüber die zur Abhilfezu treffendenMaßnahmen
beraten.

DieRegierungder BundesrepublikDeutschlandgeht hierbei
davon aus. daß die obenerwähntenMaßnahmendem in Ar«
tikel 1d, SiebenterTeil des genanntenVertrages, zum Aus¬
druckgebrachtenWillender Vertragspartnerentsprechenund
daß die Regierungder BundesrepublikDeutschland«ibre Ver¬
pflichtungenaus dem angeführtenArtikelerfüllt, solangesie
jährlidt an das InternationaleKomiteevom RotenKreuzfür
die Fortführungder Arbeiten des InternationalenSuchdien¬
stes einen Betragentsprechendder obenerwähntenRegelungbezahlt

Die Regierungder BundesrepublikDeutschlandist bereit,
mit den Regierungender FranzösischenRepublik, des Ver¬
einigtenKönigreichsvon Großbritannienund Nordirlandund
der VereinigtenStaaten von Amerikaspätestens vier Jahre
nachInkrafttretendes genanntenVertragesüber die weitere
Durchführungdes Artikels I d, SiebenterTeil dieses Vertra¬
ges, insbesondereüber die Fortdaueroder Änderungdieser
Abmachungenzu beraten. Ferner soll dann geprüft werden,
ob die Archiveund die Unterlagenin Arolsen bleibenoder
an den Sitz des InternationalenKomiteesvom Roten Kreuz
oder an einen anderen Ort überführtwerden sollen. Die im
InternationalenAusschußvertretenen anderen Regierungen
werden eingeladen, ihre Ansichtzu den in Frage stehenden
Problemenzu äußern.

Die obenerwähntenAbmachungensind für die Regierung
der BundesrepublikDeutschlandannehmbar. Wenn sie auch
für die Regierungder VereinigtenStaaten von Amerikaan¬
nehmbar sind, beehre ich midi, Ihnen vorzuschlagen, diese
Note und Ihre zustimmendeAntworteis eine zwischenden
beidenRegierungenin dieser Frage getroffeneVereinbarung
zu betrachten.

GenehmigenSie, Herr Botschafter, den Ausdruckmeiner
ausgezeichnetenHochachtung.

gez. Adenauer
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Diese Vereinbarungen werden zunächst für die Dauer von
fünf Jahren getroffen . Nach Prüfung , ob die Berechtigung für
eine Präsenz des IKRK, nämlich der humanitäre Aspekt , noch
gegeben ist, erfolgt in 1960 erstmalig eine Verlängerung.
Nach Ablauf der zweiten Vereinbarung tritt am 5. 5. 1965 eine
Geltungsdauer auf unbestimmte Zeit in Kraft.

Das Hauptgebäude des Internationalen Suchdienstes in der Großen Allee
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